
  

 Niederlenz 
 die Gemeinde in der Mitte des Kantons Aargau 

 

 
 
 
 

Waldhütte Niederlenz  
Hausordnung 

 
 

Diese Hausordnung soll dazu dienen, den Benützern unserer Waldhütte einen mög-
lichst angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Dazu gilt es folgende Punkte zu beach-
ten:  
 

➢ Ohne Reservation dürfen die Anlagen der Waldhütte nur benützt werden, wenn 

die Hütte nicht reserviert ist. Reservationen sind nebenstehend ersichtlich. 

 

➢ Grössere Mengen Abfall sind nach Hause zu nehmen, kleinere Mengen können 

im Abfallbehälter deponiert werden. 

 
➢ Das Verbrennen von Abfällen oder Paletten ist verboten. Es darf nur unbehan-

deltes Holz verbrannt werden.  

 
➢ Das Cheminée im gedeckten Unterstand eignet sich NICHT für Grilladen wie 

Spannferkel oder Lamm am Spiess.  

 

➢ Spannferkel oder Lamm am Spiess dürfen nur im Freien zubereitet werden, wo-

bei Feuer und Grillglut ausserhalb der Feuerstellen nur in Feuerschalen erlaubt 

sind.  

 

 

 
Notfallnummern 
 

➢ Polizei     117 

 

➢ Feuerwehr    118 

 

➢ Sanität    144 

 

➢ Hüttenwart    076 548 45 93 / 079 821 53 07 / 076 510 66 92 
Martin Meier / Anton Grob / Barbara Nyffeler 
 

➢ Forstdienste Lenzia   062 892 87 87 
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